
In Ergänzung der allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie e. V. (ZVEI)

1. Geltung der Bedingungen
Zu Ihrer und unserer Sicherheit erfolgen unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote 
ausschließlich aufgrund der nachstehenden Geschäftsbedingungen.
Diese gelten im beiderseitigen Interesse auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung nehmen Sie die Bedingungen an. Gegenbe-
stätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen 
können wir leider nicht akzeptieren.

Abweichungen, Ergänzungen oder Nebenabreden sowie alle Vereinbarungen zwischen 
uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages werden erst nach unserer 
schriftlichen Bestätigung wirksam.

Diese Bedingungen haben keine Gültigkeit für die von uns über das Internet vertriebenen 
Waren (Werbemittel etc.). Für unseren Internethandel gelten vielmehr besondere Verkaufs- 
u. Lieferbedingungen, die Sie im Internet über den diesbezüglichen Link abrufen können.

2. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass Annahme-
erklärungen und Bestellungen erst nach unserer schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung rechtswirksam sind.

Berücksichtigen Sie bitte, dass Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige 
Leistungsdaten nur als an nähernd zu betrachten sind; es sei denn, wir bezeichnen sie 
ausdrücklich als verbindlich. Die Eigentums- und Urheberrechte an unseren Katalogen 
und Druckerzeugnissen, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 
liegen bei uns. Machen Sie diese Unterlagen daher ohne unsere ausdrückliche und 
schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich – das gilt insbesondere für solche Unter-
lagen, die wir Ihnen mit dem Vermerk „vertraulich“ zur Verfügung stellen.

Im beiderseitigen Interesse weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Mitarbeiter keine 
mündlichen Nebenabreden treffen können oder mündliche Zusicherungen geben dürfen, 
die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

3. Preise
Unsere Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und beinhalten keine Verpackungskosten; 
Kostenvoranschläge für Reparaturen sind unverbindlich.
Alle Preise sind Netto-Preise, denen die gültige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) hinzuzu-
rechnen ist. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen müssen wir gesondert berechnen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Preise ggf. anpassen, wenn zwischen 
Bestellung und Auftragsausführung Lohn-, Materialpreis oder Steuererhöhungen eintreten.

Bei einer Erhöhung der Börsen-Notierungen für NE-Metalle, behalten wir uns vor, für 
Produkte mit Kupfer-, Silber- oder Messinganteil die am Tag des Auftragseinganges gültige 
Differenz in Form eines Zuschlages zu berechnen.

Kupfer:
Bei weiteren Veränderungen der Börsennotierungen behalten wir uns vor, die eingerechnete 
Basis der Listenpreise zu korrigieren.

Silber, Messing:
Bei Silber und Messing behalten wir uns vor, bei Bedarf prozentuale Zuschläge zu berechnen. 
Die Zuschlagsgruppen und die dazugehörende Zuschlagsmatrix werden in diesen Fällen 
rechtzeitig vor Inkrafttreten bekannt gegeben.

4. Verpackung
Verpackungen berechnen wir lediglich zum Selbstkostenpreis. Wenn Sie die wieder-
verwendungsfähigen Verpackungen frachtfrei an uns zurücksenden, schreiben wir Ihnen 
2/3 der Kosten gut. Spezialverpackungen können wir leider nicht zurücknehmen.

5. Versand
Ab einem Netto-Bestellwert von 750 Euro übernehmen wir für Sie die Frachtkosten in 
voller Höhe vom Auslieferungslager bis zum Bestimmungsort. Bei Express- oder Eilgut- 
sendungen ab einem Nettowert von 750 Euro vergüten wir Ihnen die an teiligen Frachtgut-
kosten. Sonderverteilungen und andere Sonderprodukte können wir leider grundsätzlich 
nur unfrei ab Werk liefern. 
Bei Kleinaufträgen unter 150 Euro Netto-Bestellwert müssen wir einen Zuschlag 
von 15 Euro netto berechnen.

6. Zahlung
Zur Begleichung unserer Rechnungen gewähren wir Ihnen rein netto ein Zahlungsziel von 
maximal 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei Zahlungsstundung oder 
Begleichung nach vereinbartem Termin sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu erheben – vorbehaltlich des Nach-
weises eines höheren Schadens, der uns durch Zahlungsverzug entsteht.

Sollte ein Besteller eine fällige Rechnung nach Mahnung nicht innerhalb von 10 Tagen 
bei uns eingehend begleichen, werden auch unsere sämtlichen sonstigen Forderungen 
umgehend fällig. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in solchen Fällen noch nicht 
ausgeführte Lieferungen bis zur Zahlung aller Forderungen zurückbehalten. Der Besteller 
kann in diesem Fall keine Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen.

Wir sind berechtigt, Zahlungen eines Bestellers auf ältere Schulden anzurechnen,
auch wenn dieser damit nicht einverstanden sein sollte. Selbstverständlich informieren wir 
den Besteller ausführlich und umgehend über die Verrechnung. Sind bereits Kosten und 
Zinsen entstanden, rechnen wir eingehende Zahlungen zu nächst auf die Kosten, dann 
auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung an.

Ihre Zahlungen gelten als erfolgt, sobald wir über den Betrag verfügen können.
Scheckzahlungen betrachten wir bei Einlösung als erfolgt. Wechsel können wir nur nach 
schriftlicher Vereinbarung und zahlungshalber annehmen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei Erstbestellungen nur gegen Vorauszahlung 
liefern; im Gegenzug gewähren wir jedoch 2 % Skonto.

Erlangen wir nach einer Auftragsannahme negative Informationen über die Kreditwürdig- 
keit des Bestellers, sind wir gezwungen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu 
verlangen. Das gilt insbesondere, wenn Schecks oder Wechsel zu Protest gehen oder der 
Besteller seine Zahlungen einstellt.
Sollte der Besteller keine Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen erbringen können, 
müssen wir vom Vertrag zurücktreten, ohne dass der Besteller Schadensersatzansprüche 
geltend machen kann.

7. Liefer- und Leistungszeit
Verbindliche und unverbindliche Liefertermine oder -fristen bedürfen gleichermaßen der 
Schriftform.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt können wir leider auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht vertreten. 
Dazu zählen auch Ereignisse, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen – wie zum Beispiel Streik, Aussperrung, behördliche 
Anordnungen usw., auch wenn diese Ereignisse bei unseren Lieferanten oder deren 
Unterlieferanten eintreten. Bei derartigen Geschehnissen sind wir gezwungen, die 
Lieferung oder Leistung unter Umständen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Eventuell müssen wir sogar wegen des 
noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.

Dauert eine Behinderung länger als drei Monate an, sind Sie berechtigt – nach ange-
messener Nachfristsetzung – hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung 
frei, ergeben sich daraus keine Schadensersatzansprüche des Bestellers. Wir können 
uns jedoch nur auf die genannten Umstände berufen, wenn wir Sie zuvor unverzüglich 
darüber benachrichtigt haben.

Selbstverständlich können wir unsere Liefer- und Leistungsverpflichtungen nur einhalten, 
wenn der Besteller seine Verpflichtungen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt.

8. Gefahrübergang
Sobald die Ware unser Auslieferungslager verlassen hat, geht die Gefahr auf den Besteller 
über. Bitte beachten Sie, dass auch die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs auf den Besteller übergeht, wenn er in Annahmeverzug gerät. 
Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, geht die Gefahr mit Meldung der 
Versandbereitschaft auf ihn über.

9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus Rechtsgründen jetzt oder künftig 
gegenüber dem Besteller zustehen – einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent –, beanspruchen wir die unten aufgeführten Sicherheiten. Diese geben wir 
auf Verlangen nach unserer Wahl frei, wenn ihr Wert die Forderung um mindestens 
20 % übersteigt:

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch 
ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch Verbindung, gilt als 
vereinbart: Das (Mit-)Eigentum des Bestellers an der einheitlichen Sache geht dem 
anteiligen Rechnungswert entsprechend auf uns über.
Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich.

Als Besteller sind Sie im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt, Vorbehaltsware 
zu verarbeiten. Bei Zahlungsverzug oder der Beantragung bzw. der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens endet diese Befugnis. Verpfändungen oder Sicherungsüber-
eignungen können wir nicht zulassen.

Entstehen dem Besteller Forderungsansprüche aus Weiterverkauf der Vorbehaltsware,
Saldoforderungen aus Kontokorrent oder sonstigen Rechtsgründen wie Versicherung 
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oder unerlaubten Handlungen, tritt er seine Ansprüche bereits jetzt sicherungshalber mit 
allen Nebenrechten an uns ab. Und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, 
vermischt oder vermengt ist und wir daran in Höhe unseres Fakturenwertes Miteigentum 
erlangt haben. 
In diesem Fall steht uns an der Zession ein Anteil der Kaufpreisforderung zu, der dem 
Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes 
entspricht. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, 
so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Faktor an uns ab. Wir nehmen 
diese Abtretung an. Selbstverständlich werden wir die abgetretenen Forderungen nicht 
einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber frist-
gemäß und vollständig nachkommt. Darüber hinaus ermächtigen wir den Besteller, die an
uns abgetretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.
Allerdings müssen wir die Einzugsermächtigung widerrufen, wenn der Käufer in Zahlungs-
verzug gerät. In diesem Fall bevollmächtigt uns der Besteller, die Schuldner von der 
Abtretung zu unterrichten, und wir ziehen die Forderungen selbst ein. Im gemeinsamen 
Interesse ist der Besteller verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns 
zustehenden Forderungen zu geben. Dies umfasst Namen und Anschrift der Schuldner, 
Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. sowie alle weiteren notwendigen 
Auskünfte, die wir benötigen, um alle abgetretenen Forderungen geltend zu machen. 
Außerdem gestattet er uns die Überprüfung der Auskünfte.

Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware – insbesondere bei Pfändungen – muss der 
Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Bitte 
beachten Sie: Ist der Dritte nicht in der Lage, die gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Kosten zu erstatten, die in diesem Zusammenhang entstehen, so haftet hierfür der 
Besteller.

10. Gewährleistung
Wir gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. 
Wir geben Ihnen auf all unsere Produkte eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab 
Lieferdatum.

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir Beschreibungen und technische Daten in unseren 
Produktinformationen nicht als Produkteigenschaften garantieren.
Ausnahme: Wir sichern diese ausdrücklich und schriftlich zu. Konstruktive Änderungen 
behalten wir uns im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung in unserem gemeinsamen 
Interesse vor.

Beachten Sie außerdem, dass wir keinerlei Gewährleistung übernehmen können, wenn 
unsere Betriebs- oder Wartungsanleitungen nicht befolgt werden, oder wenn Änderungen 
an unseren Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet werden, die nicht unserer Originalspezifikation entsprechen. Diese 
Einschränkung gilt, solange der Besteller nicht widerlegt, dass einer dieser genannten 
Umstände den Mangel verursacht hat.

Erteilt uns ein Besteller den Auftrag, Produkte nach seinen Zeichnungen oder Mustern 
herzustellen, gewährleistet er, dass dadurch keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
Bestimmt der Besteller Herstellungsweise oder Material, so haftet er für die Brauchbarkeit 
der Ware.

Bitte teilen Sie uns Beanstandungen unbedingt innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach 
Eingang der Ware mit. Über verdeckte Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht zu entdecken waren, informieren Sie uns bitte unverzüglich nach 
Entdeckung in schriftlicher Form. Achtung:
Sollten Sie diese Fristen nicht beachten, können wir leider keinerlei Gewährleistungs-
ansprüche erfüllen.

Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die folgenden Beschränkungen des Gewähr 
leistungsanspruchs: 
Für mangelhafte Ware liefern wir Ihnen auf unsere Kosten selbstverständlich Ersatz; das 
Recht des Bestellers auf Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung ist allerdings ausge-
schlossen. Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Frist fehl, können Sie nach 
eigener Wahl entweder eine Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag 
zurücktreten. Weitergehende Gewährleistungsansprüche – insbesondere Schadens-
ersatzansprüche – sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt vorsätzliches bzw. grob 
fahrlässiges Verhalten vor oder wir haben im Sinn des Abs. 2 für unsere Produkte 
bestimmte Eigenschaften schriftlich zugesichert.

11. Haftung
Sie können Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten 
und aus unerlaubter Handlung gegen uns oder unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen 
dann geltend machen, wenn vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 
Die Haftung ist auf solche Schäden begrenzt, mit denen vernünftigerweise nach den 
Umständen zu rechnen war, die bei Vertragsschluss bekannt waren. Davon unberührt 
bleibt unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und aus 
der Produzentenhaftung. Verständ licherweise können wir nicht haften, wenn andere 
Personen als das Fachpersonal konzessionierter Elektrounternehmen unsere Produkte 
montieren oder anschließen.

12. Rücksendung
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir vertragsgemäß gelieferte Ware nicht umtauschen 
oder zurücknehmen können. Sollten wir aus Kulanzgründen von diesem Grundsatz 
abweichen, gilt: Senden Sie Ware nur zurück, wenn Sie von uns eine schriftliche 
Vereinbarung über Rücknahme oder Umtausch erhalten haben. Schicken Sie die Ware 
erst dann fracht- und spesenfrei auf eigene Gefahr an eines unserer Lager zurück. Stellen 
Sie bitte sicher, dass die Ware bei uns in einwandfreiem Zustand eintrifft – gebrauchtes, 
bereits montiertes, zerbrochenes, defektes oder konstruktiv überholtes Material können 
wir nicht entgegennehmen. Für den Bearbeitungsaufwand müssen wir dem Besteller als 
Kostenersatz 30 % des Warenwertes der umgetauschten oder zurückgenommenen Ware 
berechnen, wenn kein anderer Betrag gesondert und schriftlich vereinbart wurde.

13. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Saarbrücken.
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Urheberrechtserklärung
Einzelne Vervielfältigungen des vorliegenden Druckerzeugnisses wie z. B. Kopien und 
Ausdrucke dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden, 
d. h., zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch auf 
beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken
dienen (§ 53 UrhG). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet. Die hier veröffentlichten Texte 
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne unsere vorherige 
schriftliche Genehmigung reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden! 
Nur die Nutzung der bereitgestellten Inhalte zu privaten Zwecken und für das weiterver-
arbeitende Gewerbe im Elektrohandwerk ist hiervon ausgenommen! Der Benutzer ist für 
die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch
haftbar gemacht werden! Wir werden jeden Fall von Urheberrechtsverstößen verfolgen!
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